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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119 Abs1;

Rechtssatz

Vollständig und wahrheitsgemäß o9enlegen bedeutet, der Abgabenbehörde ein richtiges, vollständiges und klares Bild

von den für die Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände zu verschaffen.
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